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BGH: Unwirksamkeit einer 
Vertragsstrafenklausel im Ein-
heitspreisvertrag in Höhe von 
5 % der Netto-Auftragssumme 
Anmerkung zum BGH-Urteil vom 15.02.2024 - VII ZR 42/22
Der VII. Zivilsenat des BGH sieht in der for-
mularmäßgen Verwendung einer Ver-
tragsstrafenklausel eine unangemessene 
Benachteiligung des Auftragnehmers, 
wenn die Klausel eine Vertragsstrafe in 
Höhe von werktäglich 0,2 % bzw. insge-
samt 5 % der Netto-Auftragssumme des 
Einheitspreisvertrages vorsieht. Die Kop-
pelung der Vertragsstrafe an die Auftrags-
summe könne bei einem Einheitspreisver-
trag dazu führen, dass die Vertragsstrafe 
die grundsätzlich zulässige Höhe von 5 % 
der Abrechnungssumme überschreitet, 
wenn die tatsächlich abgerechneten 

Mengen erheblich hinter den bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegten Mengen zu-
rückbleiben. Eine solche Klausel stellt eine 
unangemessene Benachteiligung des Auf-
tragnehmers dar und ist somit nach § 307 
Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam.  

Der Sachverhalt 
Der Entscheidung lag der Fall eines 
Werkunternehmers zugrunde, der von ei-
ner Kommune auf Basis eines Einheits-
preisvertrages mit dem Ausbau von Glas-
faserleitungen beauftragt wurde.  
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Der Vertrag sah eine Klausel vor, wonach 
der Auftragnehmer je Werktag des Ver-
zugs 0,2% der Netto-Auftragssumme, be-
grenzt auf höchsten 5 % der Netto-Auf-
tragssumme, als Vertragsstrafe zu zahlen 
habe. Die Fertigstellung der Leistung ver-
zögerte sich, woraufhin die Kommune von 
der Schlussrechnungssumme des Werkun-
ternehmers pro Werktag des Verzugs ei-
nen Betrag in Höhe von 0,2 % der ur-
sprünglichen Netto-Auftragssumme ab-
zog.  

Der Werkunternehmer klagte zunächst 
vor dem Landgericht erfolgreich seinen 
Restwerklohn ein. In der Berufungsinstanz 
wurde das Urteil des Landgerichts jedoch 
zu Gunsten der Kommune aufgehoben. Die 
hiergegen vom Werkunternehmer einge-
legte Revision vor dem BGH hatte aller-
dings Erfolg. Der BGH hält die Vertrags-
strafenklausel wegen einer unangemesse-
nen Benachteiligung des Auftragnehmers 
nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB für unwirksam. 
Die Kommune war daraufhin nicht berech-
tigt, der als solchen unstreitigen Restwer-
klohnforderung einen Anspruch auf Zah-
lung einer Vertragsstrafe entgegenhalten.  

Begründung des BGH 
Vorgefasste Vertragsstrafenklauseln sind 
Allgemeine Geschäftsbedingungen im 
Sinne der §§ 305 ff BGB, die am Maßstab 
des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB zu messen sind. 
Eine Vertragsstrafenklausel muss folglich 
die Interessen beider Vertragsparteien 
ausreichend berücksichtigen und darf 
keine Partei übermäßig benachteiligen. 
Bei einer Klausel, die eine Vertragsstrafe 
von 5 % der ursprünglich vereinbarten 
Netto-Auftragssumme des Einheitspreis-
vertrages vorsieht, stehen aus Sicht des 
BGH die Interessen des Auftraggebers – 
Druck- und Kompensationsfunktion der 
Klausel – zu sehr im Vordergrund. Der Auf-
tragnehmer wird durch den möglichen 
Verlust von mehr als 5 % seines Vergü-
tungsanspruchs unangemessen benachtei-
ligt. Die gesamte Klausel ist folglich nach 
§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam.  

Fazit für die Praxis 
Die Entscheidung des BGH bedeutet das 
Ende für die in der Praxis häufig vorkom-
mende Vertragsstrafenklausel, die sich an 
der Netto-Auftragssumme des Einheits-
preisvertrages orientiert. Insbesondere 
Auftraggeber, die für ihre Einheitspreis-
verträge auf vorhandene Vertragsmuster 
oder ihre eigenen Vertragsbedingungen 
zurückgreifen, sollten die bisherigen Klau-
seln zur Vertragsstrafe im Hinblick auf die 
Entscheidung des BGH kritisch prüfen. 
Denn sollte die Klausel unwirksam sein, 
wird die Vertragsstrafe nicht automatisch 
auf die noch zulässige Höhe reduziert. Es 
ist vielmehr die gesamte Klausel unwirk-
sam und im Zweifel kann der Auftraggeber 
der Werklohnforderung überhaupt keine 
Vertragsstrafen entgegenhalten. 
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